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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Nach § 9 Abs. 1 Bundesbaugesetz (BBauG) in der FiitSSUng vom 18 .OB .1976 

(BG81. I. S. 2256) mit den Änderungen der Beschleunigungsnovelle vom 

06.07.1979 (ßGBl.I.S. 949) in Verbindung mit den §§ 1 - 27 der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) in der Fassung vom 15.09.1977 (BGBl.I.S. 1763) w~rden 

folgende Festsetzungen getroffen: 

1. Gemeinbedarfsfliehe 

(§ 9 Abs. 1 liff. 5 B8auG) 

Die festgesetzte Gemeinbedarfsfläche dient d'er Anlage einer Schule und 

I'lie z. B. Hausmeistarwohnung t Pausenhof , Hartplatz, Kinderspielflächen , 

Stellplätzen und Garagen. Die Nutzung der Fläche für die zeitweilige 

I:rrichtung eines Festzeltes ist zulässig. 

2. Mafr der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 8BauG, §§ 16 - 218 BauNVO) 

Gas Maß der baulichen Nutzung Nird auf der Gemeinbedarfsfläche durch 

Grundflächenzahl (GHZ) ,Geschoß.flächenzahl (GFZ) und Zahl der VoUge-

schosse (2) festgesetzt. Siehe Planeintrag! 

3. Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. :l ßBauG und § 22 BauNVO) 

Für die Gemeinbedarfsfläche wird am-.seichende Bau\>Jeise festgesetzt: 

offen, jedoch Gebäudelängen bis max, 175 m zulässig. 

4. Öffentliche Grünflächen' 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BBauS) 

Die festgesetzte öffentliche ~rünfläche dient der Anlage von Freisport-

Elnlagen. Zulässig sind Spielfelder, LeichtathletikeinrichtungeA, Tennis-

plätze smJie zugehörige Nebeneinrichtungen v/ie Ballfanggitter t Zuschauer-

anlagen I Spielgeräte , Kinderspielplatz , Flutlichtmasten . 



5. Stel lplätze und Garagen 

(§§ 12 und 23 BauNVD) 

6. 

In der Gemeinbedarf sfläche s i nd Stellpl ätze und Garagen 1.n den dafür fest-

gesetzten Flächen, in der überbaubaren Fläche und im Rahmen von § 7 in 

Verb. mit § 23 BauNVO zulässig. 

In der öffentlichen Grünf1äbhe sind Stellplätze nur innerhalb der dafür 

fest gesetzten Flächen zulässig. Garagen sind unzulässig. 

Nebenanlaaen y 

(§ :1.4 BauNVO) 

In der Gemeinbedarfstläche und in der öffentlichen Grünfläche sind 

untergeordnete Nebenanlagen (Geräteschuppen, Spielgeräte u.a.) tür die 

unter Ziffer 1 und 4 geaannten Anlagen und Nebeneinrichtungen zulässig. 

7. Flächen für Aufschüttungen 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 17 und 24 BBauG) 

Zur Abschirmung der Lärm- und Geruchsemissionen von der Stellplatzfläche 

und den Lärmemissionen vom Hartplatz zum nördlich angrenzenden ~Johngebiet 

wird die Anlage eines bepflanzten Erdwalls festgesetzt. 

8. Pflanzgebot, Pflanzerhaltungsgebot 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 25 BBauG) 

Zur landschfJ:ftlichen Einbindung und zur Gliederung der Gemeinbedarfsfläche 

Bäumen und StI'äuchern fes'tgesetzt. 

Es sind nur standortgerechte Laubbäume bZh'. Büsche zulässig. 

g. BaLJordnunf ~ STechtliche Fest setzungen 

Auf Grund von § B Abs. 4 BBauG in Verbindung mit § 73 der Landesbauordnung 

für Baden-vJürttemberg (LBD) i.d.F. vom 28.11.1983 (GBl.S. 770) 'Nerden 

folgende bnuoTdnungsrechtlichen Festsetzungen getroffen. 

1 . BaHfanggitter 

Di a maximale H~he der I:3c J1lf nnD gü .i~ er '.ürd aut ~ ) , 5 [n f cs tOE!:>et zt, i m 

Norden , Ost,(,f'l und Süden der gepl ant en Tenn isanlagc ;1Uf 111 i:))d ma l 4,5 rn 
bes - cll di fl ~ t . 

2 • \~ J e T beanlagen 

Plakatanschlagetafeln und Dauerwerbung innerhalb der Sportanlagen sind 
i rn P lanb.cl'eich unzulässig. 



1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

nach Empfehlung des Ortschaftsrates 

Hirschau.,." 

am 31Jon. ,,1986, gemäß § 2 Abs. 

(1) Bundesbaugesetz (BBauGl In bffent· 

I ieher Sitzu,ng vom Gemeinderat der Uni· 

versiüi,tsstadt Tüb ingen am 21. Apr.. 1986 ' " 

be·schlossen und amlJ.Apr.1986 

öffentl'ich bekarlll'tgemach t. 

2. BÜRGERBETEl LI~UNG 

Die Bürgerbetei I igu ng genüif& § 2 a Abs. (1 ~ 

BBauG erfolgte am ,,15J:-1ai. .l9.86 

und rn der Zeit vom ..16 .. M..oi..19,8.6" " , 

bis , 30 .. Mai.1.9.8S" ...... " .. ", 

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat der Universitätsstadt 

Tübingen hat nach Empfehlungsbeschluß 

" ... " vom ,,10, : .Qikt" 1S.S.6., 

den Bebauungsplan als Entwurf 

am )q,Jqr);,1987 ... .. " "gebrlli!!jt und 

dessen öffentliche Auslegung beschlossen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Bebauungsplanerltwurf hat mit Begrün· 

dung gemäß § 2 a Abs. (6) BBauG nach 

vorheriger ortsüblicher Bekanntmar:hung 

in der Zeit vom V Feb1.9.$7 

bis .V M,ö r :z.J.987 ,,,,,. ,, beim Bürgermeister-

amt Tübingen öffentlich ausgelegen. 

5.SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Behauungsplan wurde nach vorheriger 

Empfehlung des Ortschaftsrates 

IiI ,R.S-GH.A,W ." .... . " .... " ... ", " .. gemäß EI 10 

BBauG vom Gemeinderett der Universitäts-

stadt Tiihingen in öffentl ieher Sitzung 

am ." ~~ ~ . U . N . I .1SEP als Satzung 

beschlossen. 

6, GENEHMIGUNG 

Der Bebauungsplanwurde gemäß § 11 ßBal:JG 
angezeigt. 
Mrl Erlaß des Reg. Präs, Tlibil'ilgen 

Qcnehm i!Jt . wurde das 

obgeschlosse'n., 

7. INKRAFTTRETEN . . 

Du.rchführung des Anze igeverfahrens 
Die Gefle"'FYl.l~uRg des Bebauu ngsplaRes 

wurde gemäß § 12 ßßauG~m .9 .. N,OY.,1Qe7. , 

ortsüb:1 iche bekanntgemacWt. 

Mit dieser Bekanntmaehung wurde der 

Bebauungsplar~ rechtsverbind lieh . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


